
Wir über uns
1984 wurde der NÖ Landesverein für Sachwalter-
schaft vom Bundesland Niederösterreich und von 
in Niederösterreich tätigen sozialen Organisationen 
gegründet. Aufgabe des Vereins ist es, den Gerich-
ten geeignete haupt- und ehrenamtliche Vereins-
sachwalter zur Verfügung zu stellen. Das Bundes-
ministerium für Justiz fördert den gemeinnützigen 
und überparteilichen Verein, um die im Sachwalter-
recht vorgesehenen Aufgaben für psychisch kranke 
und geistig behinderte Menschen wahrnehmen zu 
können.
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Sachwalterschaft für die Betroffenen

Wollen Sie Näheres erfahren, rufen Sie uns 
an (Tel. 02742/77175) oder besuchen Sie  
unsere Homepage www.noelv.at. 

Informationen über Alternativen zur Sachwalter-
schaft entnehmen Sie bitte unseren Foldern „Ver-
tretungsbefugnis nächster Angehöriger“ sowie 
„Vorsorgevollmacht“. Ein Musterformular für die 
Vorsorgevollmacht steht auf unserer Homepage 
zum Downloaden bereit.

Gerne übermitteln wir Ihnen auch unsere Bro-
schüren zu „Sachwalterschaft“ und „Bewohner-
vertretung“.

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Folder  
lediglich die männliche Schreibform verwendet.

Adressen der Geschäftsstellen

NÖ Landesverein für Sachwalterschaft
und Bewohnervertretung

3300 Amstetten, Hauptplatz 26
Tel. 07472/65380, Fax-DW 14
sachwalterschaft-am@noelv.at
bewohnervertretung-am@noelv.at

2340 Mödling, Wienerstraße 2/2/2
Tel. 02236/48882, Fax-DW 4, 19
sachwalterschaft-md@noelv.at
bewohnervertretung-md@noelv.at

3100 St. Pölten, Bräuhausgasse 5/2/3
Tel. 02742/361630, Fax-DW 20
sachwalterschaft-stp@noelv.at
bewohnervertretung-stp@noelv.at

2700 Wr. Neustadt, Wiener Straße 23
Tel. 02622/26738, Fax-DW 4
sachwalterschaft-wrn@noelv.at
bewohnervertretung-wrn@noelv.at

3370 Ybbs, Stauwerkstraße 1
Tel. 07412/55680, Fax-DW 8
sachwalterschaft-yb@noelv.at

3910 Zwettl, Weitraer Straße 19
Tel. 02822/54258, Fax-DW 8
sachwalterschaft-zw@noelv.at
bewohnervertretung-zw@noelv.at

Geschäftsführung

NÖ Landesverein für Sachwalterschaft
und Bewohnervertretung
3100 St. Pölten, Bräuhausgasse 5/2/2
Tel. 02742/77175
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Sachwalterschaft



troffenen zu organisieren und zumindest einmal 
monatlich persönlichen Kontakt mit ihm zu halten. 
Diese Aufgabe wird Personensorge genannt.

Welche rechtlichen Wirkungen hat eine Sach-
walterschaft?

Innerhalb des Wirkungskreises des Sachwalters 
ist der Betroffene nicht geschäftsfähig. Das be-
deutet, dass er in den vom Beschluss erfassten 
Bereichen nicht selbst Verträge abschließen, An-
träge stellen oder sonst rechtlich tätig werden 
kann. Außerhalb dieses Wirkungskreises bleibt er 
hingegen voll geschäftsfähig.

Wer kontrolliert den Sachwalter?

Der Sachwalter hat das Wohl der betroffenen Per-
son zu vertreten. Das Pflegschaftsgericht ist zur 
Anleitung der Sachwalter verpflichtet und hat be-
stimmte Kontroll- und Eingriffsmöglichkeiten. 

Wichtige Entscheidungen des Sachwalters wie 
z.B. der Verkauf einer Liegenschaft, die Erhebung 
einer gerichtlichen Klage oder die Zustimmung zu 
schwerwiegenden medizinischen Behandlungen 
(sofern der Betroffene nicht einsichts- und ur-
teilsfähig ist) unterliegen der gerichtlichen Geneh-
migung. Der Sachwalter hat mindestens einmal 
jährlich dem Gericht über den Betroffenen zu be-
richten und, sofern er auch für die Einkommens- 
und Vermögensverwaltung zuständig ist, mindes-
tens alle drei Jahre eine Pflegschaftsrechnung zu 
erstellen.

Was kostet den Betroffenen eine Sachwalter-
schaft?

Der Sachwalter kann bei Gericht einen Antrag 
auf Entschädigung und Aufwandsersatz stel-
len. Als Entschädigung gebühren im Regelfall 5 % 
der Nettoeinkünfte des Betroffenen, wobei zweck-
gebundene Einkünfte wie z.B. Pflegegeld, Famili-

en- oder Wohnbeihilfe nicht mitgerechnet werden 
dürfen. Zusätzlich können 2 % des 10.000 € über-
steigenden Vermögens als Entschädigung bean-
tragt werden.

Das Gericht kann die Entschädigung entspre-
chend mindern bzw. steht dem Sachwalter we-
der Entschädigung noch Aufwandsersatz zu, 
wenn dadurch der Unterhalt des Betroffenen ge-
fährdet wäre.

Gerichtsgebühren sind zu entrichten für die Ent-
scheidung über die Pflegschaftsrechnung sowie 
für pflegschaftsgerichtliche Genehmigungen, so-
fern sie vermögensrechtliche Angelegenheiten be-
treffen. Die Höhe der Gerichtsgebühr beträgt ein 
Viertel der Entschädigung, die dem Sachwalter 
zuerkannt wird, mindestens jedoch 74,00 €. Für 
sonstige Genehmigungen beträgt sie 116,00 €.

Wird durch die Gebühr der notwendige Unter-
halt des Betroffenen gefährdet, kann das Gericht 
Verfahrenshilfe gewähren. Der Antrag auf Ver-
fahrenshilfe ist zu stellen, bevor das Gericht über 
die Pflegschaftsrechnung oder die Genehmigung 
entscheidet.

Wie lange bleibt eine Sachwalterschaft auf-
recht?
Wenn sich der Gesundheitszustand des Betrof-
fenen verbessert hat und er seine Angelegen-
heiten wieder selbst besorgen kann und/oder die 
Aufgaben des Sachwalters abgeschlossen sind, 
kann die Sachwalterschaft aufgehoben werden. 
Sie endet jedenfalls mit dem Tod des Betroffenen. 
Ab diesem Zeitpunkt darf der Sachwalter keine 
Vertretungshandlungen mehr vornehmen.

verein für diese Aufgabe zur Verfügung steht. Es 
wird vermutet, dass Rechtsanwälte und Notare 
nicht mehr als 25 Sachwalterschaften überneh-
men können

Andere geeignete Personen (z. B. Sozialar-
beiter) können zum Sachwalter bestellt werden, 
wenn weder eine nahe stehende Person noch ein 
Sachwalterverein noch ein Rechtsanwalt/Notar 
als Sachwalter zur Verfügung stehen. Es wird ver-
mutet, dass diese Personen nicht mehr als fünf 
Sachwalterschaften übernehmen können.

Wie kommt es zu einer Sachwalterschaft?
Auf Antrag der betroffenen Person oder auf An-
regung Dritter kann das zuständige Bezirksgericht 
einen Sachwalter bestellen. Meistens kommt die 
Anregung für ein Sachwalterschaftsverfahren von 
einem Angehörigen, einer Behörde oder einem so-
zialen Dienst. Ansprechpartner ist der Pflegschafts-
richter desjenigen Bezirksgerichtes, das für den 
Wohnort des Betroffenen zuständig ist.

Wie läuft das gerichtliche Verfahren ab?
Erst nach einem persönlichen Gespräch des 
Richters mit dem Betroffenen, nach einer genau-
en Prüfung der Umstände durch den beigestellten 
Verfahrenssachwalter und der Erstellung eines 
ärztlichen Gutachtens wird in einer mündlichen 
Verhandlung die Sachlage erörtert. Am Ende des 
Verfahrens legt der Richter in einem Beschluss 
fest, ob bzw. wer zum Sachwalter bestellt wird 
und welche konkreten Aufgaben dem Sachwalter 
zugewiesen werden. 

Was sind die Aufgaben eines Sachwalters?
Die Aufgaben eines Sachwalters als gesetzlicher 
Vertreter werden für jeden Betroffenen vom Rich-
ter individuell festgelegt. Immer jedoch hat ein 
Sachwalter die notwendige Betreuung des Be-

Was ist Sachwalterschaft?

Wenn ein Mensch mit einer geistigen Behinderung 
oder psychischen Krankheit nach Vollendung des 
18. Lebensjahres nicht in der Lage ist, bestimmte 
Angelegenheiten selbst zu erledigen, ohne dabei 
Gefahr zu laufen, benachteiligt zu werden, braucht 
er eine gesetzliche Vertretung. Körperliche Behin-
derungen und Suchtkrankheiten sind keine Gründe 
für eine Sachwalterschaft.

Alternativen zur Sachwalterschaft

Kann ein Mensch trotz geistiger Behinderung 
oder psychischer Krankheit seine Angelegenhei-
ten selbst meistern – etwa mit Hilfe seiner Familie 
oder psychosozialer Dienste – darf kein Sachwal-
ter bestellt werden. Dasselbe gilt auch, wenn der 
Betroffene von einem nächsten Angehörigen oder 
einem Vorsorgebevollmächtigten vertreten wird.

Wer kann Sachwalter sein?

Als Sachwalter können nahestehende Personen, 
Sachwaltervereine, Rechtsanwälte, Notare oder 
andere geeignete Personen bestellt werden. In 
erster Linie sind nahe stehende Personen (Ange-
hörige, Freunde, Bekannte) zu bestellen. Wird ein 
Mensch mit Behinderung volljährig, ist grundsätz-
lich derjenige Elternteil als Sachwalter zu bestellen, 
der bereits bisher mit der Obsorge betraut war.

Sachwaltervereine werden dann als Sachwalter 
eingesetzt, wenn keine nahe stehende Person für 
diese Aufgabe zur Verfügung steht und/oder spe-
zielle Anforderungen mit der Sachwalterschaft 
verbunden sind.

Rechtsanwälte oder Notare werden als Sachwal-
ter eingesetzt, wenn es überwiegend rechtliche 
Angelegenheiten sind, bei denen der betroffene 
Mensch Unterstützung benötigt und/oder weder 
eine nahe stehende Person noch ein Sachwalter-
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